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begrübt in $rauenfelb allseitig biefe erfreuliche Unter»
neßmungSluft beS einßeimifcßen kapitalS itnb ßofft, baß
baïb aueß ein jweiteS inbuftrießeS projet! fefte ©eftatt
annehmen werbe. ©S finb nämticß fcßon oor einiger
3eit auf Sangborfer. ©emartung an ber Baßntinie non
einem auswärtigen ©efcßäftSmattne 40 Qucßart Baulanb
erworben worben. Die ©emeinbe ßat baS Serrain p
fef)r billigem greife abgetreten, unter ber Bebingung,
baß eS fiel) bei ber ffabrilbaute nur um ein ©tabliffe»
ment ber SDtetallinbufirie ßanbeln bürfe.

Uer$(kkdc«es.
f B. Bterf. $n ffürieß ift ber ©ßentiter Oberft Dr.

Baltßafar SJtert geftorben. @r war auS ^3ftjri im Danton
Dßurgau gebürtig unb beirieb oiele Qaßre in grauen»
felb erft eine Dinten», bann eine Scßmirgelfabrit. 2Be=

fentlicße Berbienfie erwarb er fidj um baS tßurgauifcße
©ewerbemefen als. ^Srcxfibent bei @emerbeoereinS
{frauenfelb unb beS kantonaloerbanbeS ber fpanb»
werter» unb ©emerbeoereine. Seit 1902 lebte er in ßürieß.

SubmiffionSwefeu bei beu <5. S3. S3. Die ©eneral»
biret'tion ber Scßweiprifcßen BunbeSbaßnen ßat für bie

|janbßabung beS SubmiffionSmefenS folgenbe formen
aufgeftellt: Bauarbeiten im SBerte oon meßr als ffr.
5000 unb Sieferungen (intlußoe Slttfcßaffungen ber
Drudfacßenoerwaltung, ber Btaterialoerwattungen unb
ber SBerffiätten), fowie größere Bertäufe oon Slltma»
terial finb, foweit tunlicÇ, auf ©runblage oon öffent»
liefen SluSfcßreibungen unb p ©inßeitSpreifen p oer»
geben. Sofern teine öffentliche SluSfcßreibung ftattfinbet,

• finb in ber SRegel mehrere ffirmen pr ©inreießung
oon Offerten einplaben. Bei Bauarbeiten finb ber
SluSfcßreibung ber BertragSentwurf, ifßläne, Baubefcßrei»
bungen unb eoentuell SJiufter ufw. pgrunbe p legen
unb ben Bewerbern ©ingabeformutare in ber ffornt oon
Boranfcßlägen en blanc abpgeben. Bei Sieferungen
unb Slltmaterialoertäufen finb ber SluSfcßreiöung ber
SieferungS» refp. BertaufSbebingungen unb, foweit eS

ben Berßättniffen angemeffen ift, ebenfalls ber BertragS»
entwurf, ißläne, SJtufter, Betreibungen ufw. pgrunbe
p legen unb ben Bewerbern ©ingabeformulare einp»
hänbigen. fjn jeber SluSfcßreibung muß angegeben fein,
bi§ p welcßem ffeitpunft bie Singebote oerbinblicß fein
follen. Die ©röffnung ber Singebote erfolgt buret) ben
DepartementSoorfteßer. Sofort naeß ©röffnung finb bie

Singebote auf atifällige BecßnungSfeßter p prüfen. So»
bann ift beförberlicß eine fummarifeße .ßnfamrnenftellung
ber Singebote, entßattenb bie Flamen ber Bewerber unb
bie pr Beurteilung nötigen Daten anpfertigen unb bent

betreffenben Departemente oorptegen. Der ©ntfeßeib
über ben gufcßlag ift wit Beförberung ßerbeipfüßren
unb bem ober ben mit bem gufcßlag bebauten Be=

werbern betannt p geben, ©leicßjeitig finb aueß bie

übrigen Bewerber baoon in Kenntnis p feßen, baß ißren
Singeboten ber 3ufcßlag nicht erteilt werben tonnte. Ueber
baS Befultat einer jeben öffentlichen SluSf^reibung ift
im „@ifenbaßn»SlmtSbtatt" eine t'urje SJlitteitung p oer»

öffentlichen, entßattenb bie girma, welcße ben .Qufcßlag
erhalten unb ben Ilmfang ber pgefeßtagenen Slrbeit ober
Sieferung. Bei Bertäufen oon SKtmateriat finb auch

Slngaben über bie erhielten ©inheitSpreife p machen.

$itftaflatiouSwefen. DaS kanatifationSbureau ber
Stabt St. ©aßen macht betreffenb ^auSinftaßationen
folgenbeS befannt: „Qn Slnbetracßt ber prjeit äußerft
gefpannten Berhältniffe auf bem ©ußrößren»
marïte wirb ben für ©rfteßung oon fpauSinftaßationen
tonjeffionkrten Qnftaßateuren pr iß fließt gemaeßt, eine

QnftaßationSarbeit fünftig nießt in Singriff p nehmen,

beoor baS beauftragte $nftaflationSgefcßäft im Befiße
be§ fomptetten, für bie gefamte ©inridßtung erforberlidßen
unb oorfcßriftSmäßigen BößrenmaterialS ift.

„Die ^auSbefißer werben erfueßt, aueß ißrerfeitS biefe*
Sßublifation gebüßrenbe Slufmerlfamïeit p fcßenf'en, ba
mit berfetben ßauptfäcßlidh bejwectt werben foß, .ßiaus»
eigentümexn unb SJlietern SBiberwärtigfeiten möglidßft
p erfparen." Dürfte aueß anberwärtS beaeßtet werben.

$atûenfa6rifantett mtb SJtalermeifter. ^n Ölten
oerfammelte fieß leßten Dienstag eine Bertretung ber
Sad» unb garben=5abrifanten unb »Sieferanten mit ben
ißräfibenten berjenigen SJtalermeifteroerbäube, bie bie
Sieferanten bureß ^trfular erfueßten, nur noeß an Ber»
banbSmitglieber p liefern, um gemeinfam bie Sieferung
refp. Sticßtlieferung an Siicßtmitglieber, Baumeifter unb
ißrioate p befpreeßeu. Der gegenfeitige SHeinungSauS»
tauföß war ein für beibe Deile aufflärenber unb feßr
erfreulicher, unb man oerfprarf) fieß gegenfeitig, bie ßeu»

tige Scßttuißfonfurrenj energifdß p belämpfett unb im
gegenfeitigen Berfeßr jwtfcßen ben Hommiffionett ber
Sßalermeifteroerbänbe unb beS BerbanbeS feßwei^erifeßer
Sieferanten bie beibfeitigen Qntereffen p waßren. DaS
weitere Borgeßen foß naeß beßnitioer Befcßlußfaffung
ber Berbänbe bureß ^ktutar aßen BerbanbSmitgliebern
beîannt gegeben unb ftrifte beobaeßtet werben.

Cantonales ©ewerbentufeunt Slaran. gum
leßrer für Bau» unb |)oIjtecßni! würbe gewäßlt: ^anS
$erjig, Bautedßnifer in Slarau.

DaS altbefanute Blarntorgefcßftft pou ^ean ^aertfiß
in Bßeinccf ift naeß bem Dobe beS BefißerS an bie
Sirma B. fpaertfcß & ©iè., Sßarmorwerle, übergegangen.
Die neuen Befißer ßaben baS ©efcßäft bebeutenb oer»
größert unb mit ben neuèfiett eleltrifdßen Btafcßinen oer»
feßen, woburöß baSfelbe rtoeß teiftungSfäßigec -geworben ift.

Born ©aS» unb ©ieberoßrfipbifat. ,'3'n ber oorigen
Sßocße fanben Berßanbtungen jwifißen bem ©aS» unb
Sieberoßrfpnbifat unb einem Bertreter ber franpfifeßen
Bößrenwerte ftatt. @S foß, taut „Bßein »2Beftf.=;]tg.",
ein Slbtommen baßin getroffen werben, baß bie frattpfi»
fißen SBerte fieß im Bertauf auf ißr Sanb befeßränfen unb
leinen Slbfaß in ben ©renjlänbern ^oßanb, Belgien unb
Sdßweij fueßen, oielmeßr biefen ben beutfdßen SBerten
überlaffen. Seßtere oerpfließten fid) bagegen, grantreieß
ben bortigen SBerfen p überlaffen. ©in f]uftanbefommen
biefer Bereinbarung ift waßrfcßeintid).

DaS Slîeffiugfpnbiîat ermäßigte ben ©runbpreiS aber»
mats unb jwar auf 175 Blart pro 100 Kilogramm.

f$rantfurt a. 9JÎ. wirb mit bem Bau eines große«
^afenS im Often ber Stabt begonnen. Die Baufumme
beträgt runb 57'/2 SJiißionen Sßart. SJiit biefetn großen
^rojett wiß man auSgebeßnte ©ebiete für bie Qnbuftrie
erfeßtießen, weteße bequemen Slnfißtuß an Baßn unb
SBaffet erßatten. DaS an baS granffurter Oftenb fieß

anfeßtießenbe Sanb ift fo groß, baß ßier bie Qnbuftrie
fieß gewaltig entwickln tann. Die Stabt ßat biefeS
Sanb felber angetauft, um eS prioater ißreisfteigerung

p entließen, unb fie gibt eS nur paeßtweife ab ober
oertauft eS biflig unter Bebingungen, bie eine Spefu»
lation nicht auftommen laffen. Die S^affung oon $n=
buftrießäfen ßat fidß außerorbentlicß bewäßrt, wie Sßanrt»

ßeim, Straßburg, karlSruße, keßl, Btainj, Düffelborf
beweifen. Der gemattige ^nbuftrießafen in SJlannßeim
würbe im leßten grüßjaßr eingeweißt, unb feßon ßaben
fieß in biefer turjen ^eit 56 große ©tabliffementS
angefiebelt. Der kapitalreicßtum granffurt'S unb bie

infolge ber kanalifierung beS SJtainS in fidjerer SluS»

ficht fteßenbe Belebung ber Scßiffaßrt werben aueß in
granlfurt eine feßneße Steigerung ber $nbuftrie ßerbei»
füßren.
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begrüßt in Frauenfeld allseitig diese erfreuliche Unter-
nehmungslust des einheimischen Kapitals und hofft, daß
bald auch ein zweites industrielles Projekt feste Gestalt
annehmen werde. Es sind nämlich schon vor einiger
Zeit auf Langdorfer. Gemarkung an der Bahnlinie von
einem auswärtigen Geschäftsmanne 40 Juchart Bauland
erworben worden. Die Gemeinde hat das Terrain zu
sehr billigem Preise abgetreten, unter der Bedingung,
daß es sich bei der Fabrikbaute nur um ein Etablisse-
ment der Metallindustrie handeln dürfe.

si B. Merk. In Zürich ist der Chemiker Oberst Dr.
Balthasar Merk gestorben. Er war aus Pfyn im Kanton
Thurgau gebürtig und betrieb viele Jahre in Frauen-
seld erst eine Tinten-, dann eine Schmirgelfabrik. We-
sentliche Verdienste erwarb er sich um das thurgauische
Gewerbewesen als- Präsident des Gewerbevereins
Frauenfeld und des Kantonalverbandes der Hand-
werker- und Gewerbevereine. Seit l902 lebte er in Zürich.

Submissionswesen bei den S. B. B. Die General-
direktion der Schweizerischen Bundesbahnen hat für die

Handhabung des Submissionswesens folgende Normen
aufgestellt: Bauarbeiten im Werte von mehr als Fr.
5000 und Lieferungen (inklusive Anschaffungen der
Drucksachenverwaltung, der Materialverwaltungen und
der Werkstätten), sowie größere Verkäufe von Altma-
terial sind, soweit tunlich, auf Grundlage von öffent-
lichen Ausschreibungen und zu Einheitspreisen zu ver-
geben. Sofern keine öffentliche Ausschreibung stattfindet,
sind in der Regel mehrere Firmen zur Einreichung
von Offerten einzuladen. Bei Bauarbeiten sind der
Ausschreibung der Vertragsentwurf, Pläne, Baubeschrei-
bungen und eventuell Muster usw. zugrunde zu legen
und den Bewerbern Eingabeformulare in der Form von
Voranschlägen en diane abzugeben. Bei Lieferungen
und Altmaterialverkäufen sind der Ausschreibung der
Lieferungs- resp. Verkaufsbedingungen und, soweit es
den Verhältnissen angemessen ist, ebenfalls der Vertrags-
entwurf, Pläne, Muster, Beschreibungen usw. zugrunde
zu legen und den Bewerbern Eingabeformulare einzu-
händigen. In jeder Ausschreibung muß angegeben sein,
bis zu welchem Zeitpunkt die Angebote verbindlich sein
sollen. Die Eröffnung der Angebote erfolgt durch den
Departementsvorsteher. Sofort nach Eröffnung sind die

Angebote auf allfällige Rechnungsfehler zu prüfen. So-
dann ist beförderlich eine summarische Zusammenstellung
der Angebote, enthaltend die Namen der Bewerber und
die zur Beurteilung nötigen Daten anzufertigen und dem

betreffenden Departements vorzulegen. Der Entscheid
über den Zuschlag ist mit Beförderung herbeizuführen
und dem oder den mit dem Zuschlag bedachten Be-
werbern bekannt zu geben. Gleichzeitig sind auch die

übrigen Bewerber davon in Kenntnis zu setzen, daß ihren
Angeboten der Zuschlag nicht erteilt werden konnte. Ueber
das Resultat einer jeden öffentlichen Ausschreibung ist
im „Eisenbahn-Amtsblatt" eine kurze Mitteilung zu ver-
öffentlichen, enthaltend die Firma, welche den Zuschlag
erhalten und den Umfang der zugeschlagenen Arbeit oder
Lieferung. Bei Verkäufen von Altmaterial sind auch

Angaben über die erzielten Einheitspreise zu machen.

Jnstallationswesen. Das Kanalisationsbureau der
Stadt St. Gallen macht betreffend Hausinstallationen
folgendes bekannt: „In Anbetracht der zurzeit äußerst
gespannten Verhältnisse auf dem Gußröhren-
markte wird den für Erstellung von Hausinstallationen
konzessionierten Installateuren zur Pflicht gemacht, eine

Jnstallationsarbeit künftig nicht in Angriff zu nehmen,

bevor das beauftragte Jnstallationsgeschäft im Besitze
des kompletten, für die gesamte Einrichtung erforderlichen
und vorschriftsmäßigen Röhrenmaterials ist.

„Die Hausbesitzer werden ersucht, auch ihrerseits dieser
Publikation gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, da
mit derselben hauptsächlich bezweckt werden soll, Haus-
eigentümern und Mietern Widerwärtigkeiten möglichst
zu ersparen." Dürfte auch anderwärts beachtet werden.

Farbenfavrikanten und Malermeister. In Ölten
versammelte sich letzten Dienstag eine Vertretung der
Lack- und Farben-Fabrikanten und -Lieferanten mit den
Präsidenten derjenigen Malermeisterverbände, die die
Lieferanten durch Zirkular ersuchten, nur noch an Ver-
bandsmitglieder zu liefern, um gemeinsam die Lieferung
resp. Nichtlieferung an NichtMitglieder, Baumeister und
Private zu besprechen. Der gegenseitige Meinungsaus-
tausch war ein für beide Teile aufklärender und sehr
erfreulicher, und man versprach sich gegenseitig, die Heu-
tige Schmutzkonkurrenz energisch zu bekämpfen und im
gegenseitigen Verkehr zwischen den Kommissionen der
Malermeisterverbände und des Verbandes schweizerischer
Lieferanten die beidseitigen Interessen zu wahrem Das
weitere Vorgehen soll nach definitiver Beschlußfassung
der Verbände durch Zirkular allen Verbandsmitgliedern
bekannt gegeben und strikte beobachtet werden.

Kantonales Gewerbemuseum Aarau. Zum Haupt-
lehrer für Bau- und Holztechnik wurde gewählt: Hans
Herzig, Bautechniker in Aarau.

Das altbekannte Marmorgeschäft von Jean Haertsch
in Rheincck ist nach dem Tode des Besitzers an die
Firma R. Haertsch à Ciè., Marmorwerke, übergegangen.
Die neuen Besitzer haben das Geschäft bedeutend ver-
größert und mit den neuesten elektrischen Maschinen ver-
sehen, wodurch dasselbe noch leistungsfähiger geworden ist.

Vom Gas- und Siederohrsyndikat. In der vorigen
Woche fanden Verhandlungen zwischen dem Gas- und
Siederohrsyndikat und einem Vertreter der französischen
Röhrenwerke statt. Es soll, laut „Rhein-Westf.-Ztg.",
ein Abkommen dahin getroffen werden, daß die französt-
schen Werke sich im Verkauf auf ihr Land beschränken und
keinen Absatz in den Grenzländern Holland, Belgien und
Schweiz suchen, vielmehr diesen den deutschen Werken
überlassen. Letztere verpflichten sich dagegen, Frankreich
den dortigen Werken zu überlassen. Ein Zustandekommen
dieser Vereinbarung ist wahrscheinlich.

Das Messingsyndikat ermäßigte den Grundpreis aber-
mals und zwar auf 175 Mark pro 100 Kilogramm.

In Frankfurt a. M. wird mit dem Bau eines großen
Hafens im Osten der Stadt begonnen. Die Bausumme
beträgt rund 57 >/s Millionen Mark. Mit diesem großen
Projekt will man ausgedehnte Gebiete für die Industrie
erschließen, welche bequemen Anschluß an Bahn und
Wasser erhalten. Das an das Frankfurter Ostend sich

anschließende Land ist so groß, daß hier die Industrie
sich gewaltig entwickeln kann. Die Stadt hat dieses
Land selber angekauft, um es privater Preissteigerung
zu entziehen, und sie gibt es nur pachtweise ab oder
verkaust es billig unter Bedingungen, die eine Speku-
lation nicht aufkommen lassen. Die Schaffung von In-
dustriehäfen hat sich außerordentlich bewährt, wie Mann-
heim, Straßburg, Karlsruhe, Kehl, Mainz, Düsseldorf
beweisen. Der gewaltige Jndustriehafen in Mannheim
wurde im letzten Frühjahr eingeweiht, und schon haben
sich in dieser kurzen Zeit 56 große Etablissements
angesiedelt. Der Kapitalreichtum Frankfurts und die

infolge der Kanalisierung des Mains in sicherer Aus-
ficht stehende Belebung der Schiffahrt werden auch in
Frankfurt eine schnelle Steigerung der Industrie herbei-
führen.
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